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Änderung der Prüfungsordnungen für die Studiengänge „Sportmanagement“, „Tourismusmanagement“,  

„Stadt- und Regionalmanagement“, „Mediendesign“, „Medienmanagement“, „Wirtschaftsingenieur 

Verkehrsmanagement“, „Logistik- und Informationsmanagement“, „Transport- und Logistikmanagement“,  

„Logistik im Praxisverbund“, „Management des Öffentlichen Verkehrs“, „Verkehr und Logistik“, sowie  

„Führung in Dienstleistungsunternehmen“ der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien 

 

Bekanntmachung des Präsidiumsbeschlusses vom 31.10.2013 

 
Änderung des § „Prüferinnen und Prüfer für die Bachelorarbeit mit Kolloquium“: 
(2) Satz 2 wird wie folgt geändert: „Der Prüfungsausschuss kann im Einzelnen beschließen, dass Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Fakultät angehören, als Erstprüferinnen oder Erstprüfer bestellt werden können.“ 
(3) wird wie folgt umformuliert: „1Zweitprüferinnen oder Zweitprüfer sind Professorinnen und Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben, Honorarprofessorinnen und -professoren und Lehrbeauftragte dieser Hochschule oder einer anderen Hochschule, die in dem betreffen-
den Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. 2Der Prüfungsausschuss kann im 
Einzelnen beschließen, dass wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Fakultät angehören, als Zweitprüferinnen oder Zweit-
prüfer bestellt werden können. 3In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, die über eine mindestens gleichwertige wie die 
angestrebte Qualifikation verfügen, können in geeigneten Themenbereichen Prüfungen abnehmen.“ 
 
Änderung des § „Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer“ 
(1) wird wie folgt umformuliert: „1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer. 2Zu 
Prüferinnen und Prüfern werden Mitglieder und Angehörige dieser Hochschule oder einer anderen deutschen Hochschule bestellt, die zur 
selbstständigen Lehre berechtigt sind. 3Der Prüfungsausschuss kann im Einzelnen beschließen, dass wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die der Fakultät angehören, als Prüferinnen oder Prüfer bestellt werden. 4Zu Prüfenden sowie zu Beisitzerinnen und Beisitzern 
dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen.“ 
 
Änderung des § „Versäumnis des Kolloquiums“ 
In (2) wird Satz 4 gestrichen („Wurde das Kolloquium durch den Prüfling angetreten, ist die Anerkennung eines ärztlichen Attests ausge-
schlossen.“). 
 
Änderung des § „Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß, nicht eingehaltener Abgabetermin“ 
In (2) wird Satz 6 gestrichen („Wurde die Prüfung durch den Prüfling angetreten, ist die Anerkennung eines ärztlichen Attests ausge-
schlossen.“). 

 

Diese Änderungen gelten für die folgenden Studiengänge und Prüfungsordnungen der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-
Medien: 

 Bachelor-Studiengänge Sportmanagement und Tourismusmanagement: 
Verkündungsblatt Nr. 29/2013 vom 11.09.2013 wird in § 21 (3) sowie in § 26 (1) wie oben aufgeführt geändert. 
Verkündungsblatt Nr. 41/2009 vom 29.10.2009 sowie Verkündungsblatt Nr. 29/2008 vom 16.07.2008 wird in § 20 (2) Satz 4, § 21 (2) 
Satz 2, § 21 (3), § 26 (1) sowie § 29 (2) Satz 6 wie oben aufgeführt geändert. 

 Bachelor-Studiengang Stadt- und Regionalmanagement:  
Verkündungsblatt Nr. 28/2013 vom 11.09.2013 wird in § 21 (3) sowie in § 26 (1) wie oben aufgeführt geändert. 
Verkündungsblatt Nr. 18/2009 vom 10.07.2009 sowie Verkündungsblatt Nr. 30/2008 vom 16.07.2008 wird in § 20 (2) Satz 4, § 21 (2) 
Satz 2, § 21 (3), § 26 (1) und in § 29 (2) Satz 6 wie oben aufgeführt geändert. 

 Bachelor-Studiengang Mediendesign:  
Verkündungsblatt Nr. 30/2013 vom 17.09.2013 wird in § 21 (3) sowie in § 26 (1) wie oben aufgeführt geändert. 
Verkündungsblatt Nr. 36/2009 vom 15.09.2009 sowie Verkündungsblatt Nr. 32/2008 vom 16.07.2008 wird in § 20 (2) Satz 4, § 21 (2) 
Satz 2, § 21 (3), § 26 (1) und in § 29 (2) Satz 6 wie oben aufgeführt geändert. 

 Bachelor-Studiengang Medienmanagement: 
Verkündungsblatt Nr. 31/2008 vom 16.07.2008 wird in § 20 (2) Satz 4, § 21 (2) Satz 2, § 21 (3), § 26 (1) sowie in § 29 (2) Satz 6 wie 
oben aufgeführt geändert. 
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 Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsingenieur Verkehrsmanagement, Logistik- und Informationsmanagement, Transport- und Logistik-
management, Logistik im Praxisverbund und Management des Öffentlichen Verkehrs“: 
Verkündungsblatt Nr. 28/2008 vom 16.07.2008 wird in § 20 (2) Satz 4, § 21 (2) Satz 2, § 21 (3), § 26 (1) sowie in § 29 (2) Satz 6 wie 
oben aufgeführt geändert. 

 Master-Studiengang Verkehr und Logistik: 
Verkündungsblatt Nr. 3/2011 vom 10.02.2011 wird in § 20 (2) Satz 2, § 20 (3) sowie in § 25 (1) wie oben aufgeführt geändert. 

 Master-Studiengang Führung in Dienstleistungsunternehmen: 
Verkündungsblatt Nr. 13/2010 vom 22.06.2010 wird in § 19 (2) Satz 4, § 20 (2) Satz 2, § 20 (3), § 25 (1) sowie in § 28 (2) Satz 6 wie 
oben aufgeführt geändert. 

 

 

 


